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RS OGH 1961/4/14 7Os6/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1961

Norm

StPO §48 Z2

Rechtssatz

Zieht die Staatsanwaltschaft die Anklage vor Entscheidung über den gegen diese erhobenen Einspruch zurück, ist zur

Entscheidung über den sodann gestellten Subsidiarantrag der Gerichtshof zweiter Instanz zuständig.

Entscheidungstexte

7 Os 6/59
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